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spezielle risiken der Beteiligung an einem solarfonds

•   Die Beteiligung an einem Solarfonds ist eine unternehmerische Beteiligung. Das wirtschaftliche Ergebnis 
der Beteiligung kann daher von der im Prospekt dargestellten Ergebnisprognose abweichen. Generell 
kann das Risiko von Verlusten bis hin zum Totalverlust der Kommanditeinlage nicht ausgeschlossen 
werden.

•   Die Solareinstrahlung an den 4 Standorten der Solarparks der Beteiligungsgesellschaft kann von den 
gutachterlichen Prognosen abweichen. Dadurch können die Erträge der Gesellschaft in einzelnen Jahren 
oder auch im langjährigen Durchschnitt anders als prognostiziert ausfallen. Abweichende Stromerträge 
wirken sich stark auf das wirtschaftliche Ergebnis der Beteiligung aus.

•   Stillstandszeiten trotz existierendem Versicherungsschutz aufgrund technischer Probleme, die Nichter-
reichung der angegebenen Leistungsfähigkeit sowie Änderungen des Erneuerbaren Energien Gesetzes 
können zu geringeren Erträgen führen.

•   Erhöhung von Wartungs- und Instandhaltungskosten der Solaranlagen und der damit verbundenen 
höheren Betriebsausgaben können ebenso die Erträge mindern.

•   Mit einer Insolvenz der Modul- oder Wechselrichterhersteller oder der Solarparc Aktiengesellschaft 
würden wesentliche Garantiegeber und Vertragspartner ausfallen.

steuerliche und finanzielle aspekte

Der Anleger bestätigt, dass er vom Vermittler nicht steuerlich beraten, sondern vielmehr gebeten wurde, 
für Fragen zu steuerlichen Aspekten der Fondsbeteiligung einen Steuerberater aufzusuchen.

Der Anleger ist sich bewusst, dass die Fremdfinanzierung seiner Kommanditeinlage zu Nachteilen führen 
kann. Wir raten von einer Fremdfinanzierung der Kommanditeinlage ab. In unserer Konzeption sind in-
sofern keine Fremdfinanzierungen von Kommanditeinlagen vorgesehen.

Der Anleger hat zur Kenntnis genommen, dass sich eine vorzeitige Veräußerung seiner Beteiligung aufgrund 
des fehlenden geregelten Zweitmarktes als ausgesprochen schwierig darstellt.
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